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(In Anwendung von Titel V des Vertrages über die Europäische Union erlassene Rechtsakte)

BESCHLUSS DES RATES
vom 21. Oktober 2002

zur Durchführung der Gemeinsamen Aktion 2002/589/GASP betreffend den Beitrag der Europä-
ischen Union zur Bekämpfung der destabilisierenden Anhäufung und Verbreitung von Handfeuer-

waffen und leichten Waffen in Südosteuropa

(2002/842/GASP)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf die Gemeinsame Aktion 2002/589/GASP vom 12.
Juli 2002 (1), insbesondere auf Artikel 6, in Verbindung mit
Artikel 23 Absatz 2 zweiter Gedankenstrich des Vertrags über
die Europäische Union,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die exzessive und unkontrollierte Anhäufung und
Verbreitung von Kleinwaffen und leichten Waffen hat zu
einem Anstieg der Kriminalität und zu größerer Unsi-
cherheit in Südosteuropa geführt, wodurch der Konflikt
in der Region verschärft und die Friedenskonsolidierung
nach Konflikten untergraben wird, und hat schwerwie-
gende Einschränkungen der wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklung in Südosteuropa zur Folge.

(2) Zur Verwirklichung der in Artikel 1 der Gemeinsamen
Aktion 2002/589/GASP genannten Ziele beabsichtigt
die Europäische Union, in den zuständigen internatio-
nalen Gremien bzw. in einem regionalen Kontext über
internationale Organisationen, Programme und Agen-
turen sowie im Rahmen regionaler Vereinbarungen
Beistand zu leisten.

(3) Der im Rahmen des Stabilitätspaktes für Südosteuropa
geschaffene regionale Implementierungsplan betreffend
Kleinwaffen und leichte Waffen soll einen Rahmen für
die südosteuropäischen Länder bereitstellen, innerhalb
dessen sie Programme und Projektvorschläge im
Hinblick auf die Stärkung der Fähigkeiten zur
Bekämpfung der illegalen Verbreitung und des illegalen
Umlaufs von Waffen entwickeln können.

(4) Im Rahmen des Entwicklungsprogramms der Vereinten
Nationen (UNDP) und des Stabilitätspakts ist ein „Süd-
osteuropäisches regionales Clearinghouse für die Reduk-
tion von Kleinwaffen“ (South East Europe Regional Clea-
ringhouse for Small Arms Reduction) mit Sitz in Belgrad
eingerichtet worden, das in einer technischen Unterstüt-
zungseinheit besteht, welche eine Reihe operativer Tätig-
keiten auf regionaler und nationaler Ebene unterstützt.

(5) Zu den Zielen dieses Clearinghouse gehört die Stärkung
der Fähigkeiten von Regierungen und Nichtregierungsor-
ganisationen zur Eindämmung des illegalen Umlaufs von
Kleinwaffen und leichten Waffen in ganz Südosteuropa.
Das Clearinghouse sollte ein besonderes Gewicht auf die

Entwicklung regionaler Projekte legen, in deren Rahmen
dem grenzüberschreitenden Umlauf von Waffen konkret
entgegengewirkt wird.

(6) Die Europäische Union ist der Ansicht, dass der regi-
onale Implementierungsplan sowie die Ziele des Clea-
ringhouse Aspekte im Zusammenhang mit dem Angebot
von und der Nachfrage nach Kleinwaffen und leichten
Waffen betreffen und Teil der Weiterentwicklung des
Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung und
Unterbindung des illegalen Handels mit Kleinwaffen und
leichten Waffen unter allen seinen Aspekten sind, das
von der Konferenz der Vereinten Nationen über den
unerlaubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen
(9. bis 20. Juli 2001 in New York) angenommen wurde.

(7) Die Europäische Union ist der Auffassung, dass die
finanzielle Unterstützung für das Clearinghouse einer
engen Zusammenarbeit zwischen den Staaten förderlich
wäre, um so die im Aktionsprogramm der Vereinten
Nationen genannten Ziele zu erreichen, einschließlich
des Informationsaustauschs, der Unterstützung und der
Festlegung von Normen, und hebt die Bedeutung regi-
onaler Organisationen für die Förderung dieser Zusam-
menarbeit hervor.

(8) Die Kommission hat sich damit einverstanden erklärt,
mit der Durchführung dieses Beschlusses beauftragt zu
werden.

(9) Die Europäische Union beabsichtigt daher, dem Clearing-
house gemäß Titel II der Gemeinsamen Aktion 2000/
589/GASP finanzielle Unterstützung zu gewähren —

BESCHLIESST:

Artikel 1

(1) Die Europäische Union leistet einen Beitrag zur Arbeit
des „Südosteuropäischen regionalen Clearinghouse für die
Reduktion von Kleinwaffen“ mit Sitz in Belgrad, das im
Rahmen des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen
(UNDP) und des Stabilitätspakts eingerichtet worden ist.

(2) Zu diesem Zweck leistet die Europäische Union eine
finanzielle Unterstützung für das UNDP als Beitrag zu den
Personalkosten des Belgrader Clearinghouse.
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(3) Die Kommission wird mit der Durchführung dieses
Beschlusses beauftragt. Hierzu schließt sie mit dem UNDP ein
Finanzierungsabkommen über die Verwendung des Beitrags der
Europäischen Union, der in Form eines verlorenen Zuschusses,
als Beitrag zu den Dienstbezügen des Teamleiters (Chefberaters)
— für zwölf Monate — und eines NRO-Koordinators — für elf
Monate — erfolgen wird.

Artikel 2

(1) Der finanzielle Bezugsrahmen für die in Artikel 1
genannten Zwecke beträgt 200 000 EUR.

(2) Die aus dem Betrag nach Absatz 1 finanzierten
Ausgaben werden nach den für den Gesamthaushaltsplan der
Europäischen Union geltenden Verfahren und Regeln der
Gemeinschaft verwaltet.

Artikel 3

Die Kommission übermittelt den zuständigen Ratsgremien
gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Gemeinsamen Aktion 2002/589/
GASP alle einschlägigen Informationen über die Umsetzung
dieses Beschlusses. Diesen Informationen können insbesondere

die regelmäßigen Berichte zugrunde liegen, die vom UNDP im
Rahmen seines Vertragsverhältnisses zur Kommission zu unter-
breiten sind.

Artikel 4

(1) Dieser Beschluss wird am Tag seiner Annahme wirksam.

Seine Geltungsdauer endet zwölf Monate nach Abschluss des
Finanzierungsabkommens zwischen der Kommission und dem
UNDP.

(2) Dieser Beschluss wird zehn Monate nach seiner
Annahme überprüft.

Artikel 5

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt veröffentlicht.

Geschehen zu Luxemburg am 21. Oktober 2002.

Im Namen des Rates

Der Präsident
P. S. MØLLER
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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1911/2002 DER KOMMISSION
vom 25. Oktober 2002

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in
ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. Oktober 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. Oktober 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 25. Oktober 2002 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 052 67,8
096 26,2
204 65,0
999 53,0

0707 00 05 052 114,0
628 143,3
999 128,7

0709 90 70 052 88,4
999 88,4

0805 50 10 052 52,3
220 92,2
388 65,0
528 51,7
600 85,9
999 69,4

0806 10 10 052 102,9
400 276,1
508 332,9
999 237,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 052 71,0
388 78,4
400 75,4
404 92,1
512 89,5
720 61,3
800 179,0
804 85,6
999 91,5

0808 20 50 052 46,0
720 43,1
999 44,5

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission (ABl. L 273 vom 16.10.2001,
S. 6). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.



VERORDNUNG (EG) Nr. 1912/2002 DER KOMMISSION
vom 25. Oktober 2002

zur Festsetzung der Mindestverkaufspreise für Butter und der Beihilfehöchstbeträge für Rahm,
Butter und Butterfett für die 107. Einzelausschreibung im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß

der Verordnung (EG) Nr. 2571/97

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 509/2002 der Kommission (2), insbeson-
dere auf Artikel 10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 der Kommis-
sion vom 15. Dezember 1997 über den Verkauf von
Billigbutter und die Gewährung einer Beihilfe für Rahm,
Butter und Butterfett für die Herstellung von Backwaren,
Speiseeis und anderen Lebensmitteln (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 635/2000 (4), verkaufen
die Interventionsstellen bestimmte Buttermengen aus
ihren Beständen durch Ausschreibung und gewähren für
den Rahm, die Butter und das Butterfett eine Beihilfe.
Nach Artikel 18 der genannten Verordnung werden
aufgrund der auf jede Einzelausschreibung einge-
gangenen Angebote ein Mindestverkaufspreis für Butter
sowie ein Beihilfehöchstbetrag für Rahm, Butter und
Butterfett festgesetzt, oder es wird beschlossen, der

Ausschreibung keine Folge zu leisten. Der genannte
Mindestverkaufspreis und der betreffende Beihilfehöchst-
betrag können je nach Verwendungszweck, Milchfettge-
halt der Butter und Verarbeitungsweise differenziert
werden. Die Höhe der Verarbeitungssicherheit(en) ist
entsprechend festzulegen.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die 107. Einzelausschreibung im Rahmen der mit der
Verordnung (EG) Nr. 2571/97 vorgesehenen Dauerausschrei-
bung sind die Mindestverkaufspreise, die Beihilfehöchstbeträge
sowie die Verarbeitungssicherheiten in der Tabelle im Anhang
zur vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. Oktober 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. Oktober 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 25. Oktober 2002 zur Festsetzung der Mindestverkaufspreise für
Butter und der Beihilfehöchstbeträge für Rahm, Butter und Butterfett für die 107. Einzelausschreibung im

Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel A B

Verarbeitungsweise Mit
Indikatoren

Ohne
Indikatoren

Mit
Indikatoren

Ohne
Indikatoren

Mindest- Butter
In unverändertem
Zustand — — — —

verkaufspreis ≥ 82 %
Butterfett — — — —

Verarbeitungssicherheit

In unverändertem
Zustand — — — —

Butterfett — — — —

Butter ≥ 82 % 85 81 — 81

Beihilfe-
Butter < 82 % 83 79 — —

höchstbetrag
Butterfett 105 101 105 101

Rahm — — 36 34

Butter 94 — — —

Verarbeitungs-
sicherheit Butterfett 116 — 116 —

Rahm — — 40 —



VERORDNUNG (EG) Nr. 1913/2002 DER KOMMISSION
vom 25. Oktober 2002

zur Festsetzung des Höchstankaufspreises für Butter bei der im Rahmen der Dauerausschreibung
nach der Verordnung (EG) Nr. 2771/1999 durchgeführten 60. Einzelausschreibung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 509/2002 der Kommission (2), insbeson-
dere auf Artikel 10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 2771/1999
der Kommission vom 16. Dezember 1999 mit Durch-
führungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1255/
1999 hinsichtlich der Interventionen auf dem Markt für
Butter und Rahm (3), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1614/2001 (4), wird unter Berücksichti-
gung der bei einer Einzelausschreibung erhaltenen Ange-
bote nach Maßgabe des geltenden Interventionspreises
ein Höchstankaufspreis festgesetzt oder beschlossen, die
Ausschreibung aufzuheben.

(2) Aufgrund der erhaltenen Angebote ist der Höchstan-
kaufspreis in der nachstehend bezeichneten Höhe festzu-
setzen.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die nach der Verordnung (EG) Nr. 2771/1999 durchge-
führte 60. Einzelausschreibung, für die die Angebotsfrist am
22. Oktober 2002 abgelaufen ist, wird der Höchstankaufspreis
auf 295,38 EUR/100 kg festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. Oktober 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. Oktober 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1914/2002 DER KOMMISSION
vom 25. Oktober 2002

zur Festsetzung des Höchstbetrags der Beihilfe für Butterfett für die 279. Sonderausschreibung im
Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 429/90

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 509/2002 der Kommission (2), insbeson-
dere auf Artikel 10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 429/90 der Kommis-
sion vom 20. Februar 1990 über die Gewährung einer
Beihilfe im Ausschreibungsverfahren für Butterfett zum
unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 124/1999 (4),
führen die Interventionsstellen im Hinblick auf die
Gewährung einer Beihilfe für Butterfett eine Daueraus-
schreibung durch. Nach Artikel 6 derselben Verordnung
wird aufgrund der je Sonderausschreibung einge-
gangenen Angebote eine Höchstbeihilfe für Butterfett
mit einem Mindestfettgehalt von 96 % festgesetzt, oder
es wird der Ausschreibung nicht stattgegeben. Die
Bestimmungssicherheit muss entsprechend festgesetzt
werden.

(2) In Anbetracht der eingegangenen Angebote ist die
Höchstbeihilfe auf die nachstehend genannte Höhe fest-
zusetzen und die entsprechende Bestimmungssicherheit
festzulegen.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verord-
nung (EWG) Nr. 429/90 durchzuführende 279. Sonderaus-
schreibung werden die Höchstbeihilfe und die Bestimmungs-
sicherheit wie folgt festgesetzt:

— Höchstbeihilfe: 105 EUR/100 kg,
— Bestimmungssicherheit: 116 EUR/100 kg.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. Oktober 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. Oktober 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1915/2002 DER KOMMISSION
vom 25. Oktober 2002

zur Aussetzung des Ankaufs von Butter in bestimmten Mitgliedstaaten

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 509/2002 der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2771/1999 der Kommis-
sion vom 16. Dezember 1999 mit Durchführungsvorschriften
zur Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates hinsichtlich der
Interventionen auf dem Markt für Butter und Rahm (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1614/2001 (4), insbe-
sondere auf Artikel 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 2771/1999 sieht vor,
dass die Kommission die Ankäufe durch Ausschreibung
in einem Mitgliedstaat je nach Fall eröffnet oder aussetzt,
sobald festgestellt wird, dass der Marktpreis in dem
betreffenden Mitgliedstaat zwei aufeinander folgende
Wochen lang unter 92 % des Interventionspreises liegt
bzw. zwei aufeinander folgende Wochen lang
mindestens 92 % des Interventionspreises entspricht.

(2) Die jüngste Liste der Mitgliedstaaten, in denen die Inter-
vention ausgesetzt ist, wurde mit der Verordnung (EG)
Nr. 1867/2002 der Kommission (5) aufgestellt. Diese
Liste muss angepasst werden, um den neuen Markt-
preisen Rechnung zu tragen, die Schweden gemäß
Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 2771/1999 mitgeteilt
hat. Aus Gründen der Klarheit ist die Liste zu ersetzen
und die Verordnung (EG) Nr. 1867/2002 aufzuheben —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der in Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1255/
1999 vorgesehene Ankauf von Butter durch Ausschreibung
wird in Belgien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, den
Niederlanden, Österreich, Luxemburg, Finnland und Schweden
ausgesetzt.

Artikel 2

Die Verordnung (EG) Nr. 1867/2002 wird aufgehoben.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 26. Oktober 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. Oktober 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1916/2002 DER KOMMISSION
vom 25. Oktober 2002

zur Festlegung der Zuteilungskoeffizienten für im Oktober 2002 gestellte Anträge auf Erteilung
von Lizenzen für die Einfuhr von Milcherzeugnissen im Rahmen bestimmter durch die Verord-

nung (EG) Nr. 2535/2001 eröffneter Zollkontingente

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 509/2002 der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2535/2001 der Kommis-
sion vom 14. Dezember 2001 mit Durchführungsbestim-
mungen zur Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates zur
Einfuhrregelung für Milch und Milcherzeugnisse und zur Eröff-
nung der betreffenden Zollkontingente (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1667/2002 (4), insbesondere auf
Artikel 16 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Um die Zugeständnisse in Form von gemeinschaftlichen Zoll-
kontingenten für Estland, Litauen, Lettland und Ungarn umzu-
setzen, wurde die Verordnung (EG) Nr. 1667/2002 der
Kommission vom 19. September 2002 zur Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 2535/2001 mit Durchführungsbestim-
mungen zur Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates zur
Einfuhrregelung für Milch und Milcherzeugnisse und zur Eröff-

nung der betreffenden Zollkontingente sowie zur Abweichung
von der Verordnung 2535/2001 erlassen, die die Einreichung
von Einfuhrlizenzanträgen für bestimmte Erzeugnisse in
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2535/2001 für den Zeit-
raum von 1. bis 10. Oktober 2002 vorsieht. Da die im Oktober
2002 eingereichten Einfuhrlizenzanträge die verfügbaren
Mengen übersteigen, sollten für die beantragten Mengen Zutei-
lungskoeffizienten festgesetzt werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Auf die Mengen von Erzeugnissen der in Anhang I.B der
Verordnung (EG) Nr. 2535/2001 genannten Kontingente, für
die gemäß Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1667/2002
Einfuhrlizenzen beantragt wurden, werden die im Anhang der
vorliegenden Verordnung angegebenen Zuteilungskoeffizienten
angewandt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. Oktober 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. Oktober 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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Nummer des Kontingents Zuteilungskoeffizient

ANHANG

Anträge für die Kontingente gemäß Anhang I.B Nummern 4, 7, 8 und 9 der Verordnung (EG) Nr. 2535/2001,
eröffnet im Oktober 2002

Ungarn

09.4775 0,0134

09.4776 —

09.4777 0,0130

09.4778 0,0123

Estland

09.4579 —

09.4581 0,0120

Lettland

09.4872 —

09.4874 —

09.4552 0,0106

Litauen

09.4862 0,1948

09.4863 —

09.4864 —

09.4865 —



VERORDNUNG (EG) Nr. 1917/2002 DER KOMMISSION
vom 25. Oktober 2002

zur Eröffnung einer Ausschreibung für die Erteilung von Ausfuhrlizenzen im Sektor Obst und
Gemüse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2200/96 des Rates vom
28. Oktober 1996 über die gemeinsame Marktorganisation für
Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 545/2002 (2), insbesondere auf Artikel 35 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1961/2001 der Kommis-
sion (3), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1176/
2002 (4) enthält die Durchführungsbestimmungen zu
den Ausfuhrerstattungen im Sektor Obst und Gemüse.

(2) Gemäß Artikel 35 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
2200/96 kann der Unterschied zwischen den Preisen, die
für die betreffenden Erzeugnisse im internationalen
Handel gelten, und den Preisen in der Gemeinschaft
durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen
werden, soweit dies für eine wirtschaftlich bedeutende
Ausfuhr erforderlich ist.

(3) Gemäß Artikel 35 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr.
2200/96 werden die Erstattungen unter Berücksichti-
gung der Lage und voraussichtlichen Entwicklung der
Preise für Obst und Gemüse und der verfügbaren
Mengen auf dem Markt der Gemeinschaft sowie der im
internationalen Handel üblichen Preise festgesetzt. Ferner
ist den in Absatz 4 Buchstabe b) aufgeführten Kosten
sowie den wirtschaftlichen Aspekten der beabsichtigten
Ausfuhren Rechnung zu tragen.

(4) Gemäß Artikel 35 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
2200/96 werden die Erstattungen unter Berücksichti-
gung der Beschränkungen aufgrund der gemäß Artikel
300 des Vertrags geschlossenen Abkommen festgesetzt.

(5) Gemäß Artikel 35 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr.
2200/96 werden die Preise in der Gemeinschaft unter
Berücksichtigung der im Hinblick auf die Ausfuhr
günstigsten tatsächlichen Preise ermittelt. Die Ermittlung
der Preise im internationalen Handel erfolgt insbesondere
unter Berücksichtigung der in Unterabsatz 2 des vorge-
nannten Absatzes aufgeführten Notierungen und Preise.

(6) Aufgrund der Lage im internationalen Handel oder der
besonderen Erfordernisse bestimmter Märkte kann es
erforderlich sein, die Erstattung für ein bestimmtes
Erzeugnis nach Bestimmungen zu differenzieren.

(7) Die Möglichkeit wirtschaftlich bedeutender Ausfuhren
besteht gegenwärtig bei Tomaten/Paradeisern (*),
Orangen, Zitronen, Tafeltrauben Äpfeln der Kategorien
Extra, I und II der gemeinschaftlichen Handelsnormen.

(8) Die Anwendung der genannten Vorschriften auf die
jetzige Marktlage bzw. ihre voraussichtliche Entwicklung,
insbesondere auf die Notierungen und Preise für Obst
und Gemüse in der Gemeinschaft und im internationalen
Handel, führt zur Festsetzung der Erstattungen entspre-
chend dem Anhang dieser Verordnung.

(9) Gemäß Artikel 35 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
2200/96 muss die bestmögliche Nutzung der verfüg-
baren Mittel ermöglicht werden, ohne zu einer Diskrimi-
nierung zwischen den Marktbeteiligten zu führen. In
diesem Zusammenhang ist dafür zu sorgen, dass die
bereits durch die Erstattungsregelung geschaffenen
Handelsströme nicht gestört werden. Aus diesen
Gründen und wegen der jahreszeitlichen Schwankungen
der Obst- und Gemüseausfuhren sind Kontingente für
die einzelnen Erzeugnisse festzusetzen.

(10) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommis-
sion (5), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1007/2002 (6), wurde die Nomenklatur der landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse für Ausfuhrerstattungen erstellt.

(11) Die Durchführungsvorschriften für Einfuhr- und
Ausfuhrlizenzen sowie Vorausfestsetzungsbescheini-
gungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse wurden
erlassen durch die Verordnung (EWG) Nr. 1291/2000
der Kommission (7), geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 2299/2001 (8).

(12) Angesichts der Marktlage und im Hinblick auf eine
bestmögliche Nutzung der verfügbaren Mittel sowie
aufgrund der Struktur der Ausfuhren der Gemeinschaft
ist für bestimmte Erzeugnisse und bestimmte Bestim-
mungen das am besten geeignete Ausfuhrerstattungsver-
fahren zu wählen. Dementsprechend sind für den betref-
fenden Ausfuhrzeitraum nicht gleichzeitig Erstattungen
nach den Verfahren A1, A2 und A3 gemäß Artikel 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1961/2001 mit Durchführungsbe-
stimmungen für Ausfuhrerstattungen für Obst und
Gemüse festzusetzen.

(13) Die Erzeugnismengen sollten insbesondere unter
Berücksichtigung der Verderblichkeit nach Maßgabe der
jeweils anwendbaren Erstattungsregelung aufgeteilt
werden.
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(14) Es ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der vorlie-
genden Ausschreibung die Bestimmungen der Verord-
nung (EG) Nr, 1961/2001 mit Durchführungsbestim-
mungen hinsichtlich der Ausfuhrerstattungen für Obst
und Gemüse, insbesondere die Artikel 4 und 5, gelten.

(15) Der Verwaltungsausschuss für frisches Obst und Gemüse
hat nicht innerhalb der ihm von seinem Vorsitzenden
gesetzten Frist Stellung genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Der Zeitraum für die Einreichung der Angebote, die
vorgesehenen Erstattungssätze und die vorgesehenen Mengen
der Ausfuhrlizenzen des Systems A3 sind im Anhang dieser
Verordnung festgesetzt.

(2) Die im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe erteilten
Lizenzen gemäß Artikel 16 der Verordnung (EWG) Nr. 1291/
2000 werden nicht auf die im Anhang genannten erstattungs-
fähigen Mengen angerechnet.

(3) Unbeschadet der Anwendungen von Artikel 5 Absatz 6
der Verordnung (EG) Nr. 1961/2001 beträgt die Gültigkeits-
dauer der Lizenzen vom Typ A3 zwei Monate.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 4. November 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. Oktober 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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Erzeugniscode Bestimmung

System Α3
Zeitraum für die Einreichung der Angebote

vom 4. bis 5.11.2002

Vorgesehener Erstattungsbetrag
(EUR/t netto)

Vorgesehene Menge
(t)

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 25. Oktober 2002 zur Eröffnung einer Ausschreibung für die Erteilung
von Ausfuhrlizenzen im Sektor Obst und Gemüse

0702 00 00 9100 F08 20 1 711

0805 10 10 9100
0805 10 30 9100
0805 10 50 9100

F00 29 50 222

0805 50 10 9100 F00 19 9 988

0806 10 10 9100 F00 14 3 257

0808 10 20 9100
0808 10 50 9100
0808 10 90 9100

F04, F09 13 7 640

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366
vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 (ABl. L 273 vom 16.10.2001, S. 6) festgelegt.

Die übrigen Bestimmungsländer/-gebiete sind wie folgt definiert:
F00 Alle Bestimmungen außer Estland.
F03 Alle Bestimmungen außer der Schweiz und Estland.
F04 Hongkong SAR, Singapur, Malaysia, Sri Lanka, Indonesien, Thailand, Taiwan, Papua-Neuguinea, Laos, Kambodscha, Vietnam, Uruguay,

Paraguay, Argentinien, Mexiko, Costa-Rica und Japan.
F08 Alle Bestimmungen mit Ausnahme der Slowakei, Lettlands, Litauens, Bulgariens und Estlands.
F09 Norwegen, Island, Grönland, Färöer, Polen, Ungarn, Rumänien, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Slowenien, ehemalige jugosla-

wische Republik Mazedonien, die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro), Malta, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien,
Kasachstan, Kirgisistan, Moldau, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Ukraine; Bestimmungen gemäß Artikel 36 der Verord-
nung (EG) Nr. 800/1999 der Kommission, Länder der Hoheitsgebiete Afrikas mit Ausnahme von Südafrika, die Staaten der Arabischen
Halbinsel (Saudi-Arabien, Bahrain, Katar, Oman, Vereinigte Arabische Emirate (Abu Dhabi, Dubai, Schardscha, Adschman, Umm al Kaiwan,
Ras al Chaima, Fudschaira), Kuwait und Jemen), Syrien, Iran, Jordanien, Bolivien, Brasilien, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador und Kolumbien.



VERORDNUNG (EG) Nr. 1918/2002 DER KOMMISSION
vom 25. Oktober 2002

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1788/2001 mit Durchführungsbestimmungen zu den
Vorschriften für die Kontrollbescheinigung für Einfuhren aus Drittländern gemäß Artikel 11 der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates über den ökologischen Landbau und die entsprechende

Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom
24. Juni 1991 über den ökologischen Landbau und die entspre-
chende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse
und Lebensmittel (1), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 473/2002 der Kommission (2), insbesondere auf
Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe b) und Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1788/2001 der Kommis-
sion (3), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1113/
2002 (4), wurde eine Kontrollbescheinigung für einge-
führte Erzeugnisse festgelegt und bestimmt, dass diese
Bescheinigung ab 1. November 2002 für Erzeugnisse zu
verwenden ist, die nach den Verfahren des Artikels 11
Absätze 1 und 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
eingeführt werden.

(2) In einigen Mitgliedstaaten sind jedoch bei der Umset-
zung der Verordnung (EG) Nr. 1788/2001 technische
Schwierigkeiten aufgetreten. Aus Gründen der Transpa-
renz und Klarheit sollten die Unklarheiten der Verord-
nung daher beseitigt werden.

(3) Insbesondere sind die Bezugnahmen auf Nichterhebungs-
verfahren gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92
des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des
Zollkodex der Gemeinschaften (5), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 2700/2000 des Europäischen
Parlaments und des Rates (6), und die Bezugnahmen auf
Anhang III der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 zu
aktualisieren. In diesem Zusammenhang sind auch die
Muster der Kontrollbescheinigung und der Teilkontroll-
bescheinigung in den Anhängen I und II der Verordnung
(EG) Nr. 1788/2001 zu aktualisieren.

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 1788/2001 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(5) Die erforderliche Anpassung an die abgeänderten Muster
der Kontrollbescheinigung und der Teilkontrollbescheini-
gung macht eine Übergangsfrist erforderlich, während
derer die vorherigen Muster verwendet werden dürfen.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses gemäß
Artikel 14 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 1788/2001 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 4 Absatz 12 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:

„Nach Annahme der Lieferung füllt der erste Empfänger Feld
18 des Originals der Kontrollbescheinigung aus, um zu
bescheinigen, dass die Annahme der Lieferung gemäß
Anhang III Abschnitt C Nummer 6 der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 erfolgt ist.“

2. Artikel 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

i) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:

„Wird eine Sendung aus einem Drittland in das Zollla-
gerverfahren oder in den aktiven Veredelungsverkehr
(Nichterhebungsverfahren) gemäß der Verordnung
(EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des
Zollkodex der Gemeinschaften (*) überführt und einer
oder mehreren Aufbereitungen im Sinne von Artikel
4 Nummer 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
unterworfen, so ist sie vor Durchführung der ersten
Aufbereitung den Maßnahmen gemäß Artikel 4
Absatz 1 der vorliegenden Verordnung zu unter-
ziehen.

(*) ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1.“

ii) Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung:

„Nach dieser Aufbereitung hat das mit einem Sicht-
vermerk versehene Original der Kontrollbescheini-
gung die Sendung zu begleiten und ist der betref-
fenden Behörde des Mitgliedstaats vorzulegen, die die
Sendung im Hinblick auf ihre Überführung in den
zollrechtlich freien Verkehr überprüfen muss.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

i) Unterabsatz 4 erhält folgende Fassung:

„Nach der Aufteilung hat die mit einem Sichtvermerk
versehene Teilkontrollbescheinigung die betreffende
Partie zu begleiten und ist der betreffenden Behörde
des Mitgliedstaats vorzulegen, die die betreffende
Partie im Hinblick auf ihre Überführung in den zoll-
rechtlich freien Verkehr überprüfen muss.“

ii) Unterabsatz 5 erhält folgende Fassung:

„Der Empfänger einer Partie hat bei ihrer Annahme
Feld 15 des Originals der Teilkontrollbescheinigung
auszufüllen, um zu bescheinigen, dass die Annahme
der Lieferung gemäß Anhang III Abschnitt B Nummer
5 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 erfolgt ist.“
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c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Die Aufbereitung und die Aufteilung gemäß
Absatz 1 bzw. Absatz 2 sind nach den einschlägigen
Bestimmungen der Artikel 8 und 9 der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91, nach den allgemeinen Vorschriften
von Anhang III der genannten Verordnung und den
besonderen Vorschriften der Abschnitte B und C dieses
Anhangs, insbesondere den Nummern 3 und 6 des
Abschnitts C, durchzuführen. Außerdem muss dabei
Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 einge-
halten werden.“

3. Die Anhänge I und II erhalten die jeweilige Fassung des
Anhangs der vorliegenden Verordnung.

Artikel 2

Während einer Übergangsfrist von sechs Monaten ab dem Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieser Verordnung ist die Ausstellung
von Kontrollbescheinigungen erlaubt, die den Mustern gemäß
Anhang I und II der Verordnung (EG) Nr. 1788/2001 vor der
Änderung durch die vorliegende Verordnung entsprechen.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. Oktober 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

„ANHANG I

Muster der Kontrollbescheinigung für die Einfuhr von Erzeugnissen aus ökologischem Landbau/biologischer
Landwirtschaft in die Europäische Gemeinschaft

Das Muster der Bescheinigung ist bindend hinsichtlich:

— Wortlaut,

— Format (auf einem einzigen Blatt),

— Layout und Größe der Felder.
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ANHANG II

Muster der Teilkontrollbescheinigung

Das Muster der Teilbescheinigung ist bindend hinsichtlich

— Wortlaut,

— Format,

— Layout und Größe der Felder.
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

Information über das Inkrafttreten des Protokolls zu dem Europa-Abkommen zur Gründung einer
Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und
der Republik Litauen andererseits über die Konformitätsbewertung und Anerkennung gewerbli-

cher Produkte (PECA) (1)

Das Protokoll zu dem Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen
Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Litauen andererseits über die Konfor-
mitätsbewertung und Anerkennung gewerblicher Produkte (PECA), dessen Abschluss der Rat am 25. Juni
2002 beschlossen hat, ist am 1. September 2002 in Kraft getreten, nachdem die Verfahren gemäß Artikel
17 des Protokolls am 26. Juli 2002 abgeschlossen wurden.
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Information über das Inkrafttreten des Protokolls zu dem Europa-Abkommen zur Gründung einer
Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und
der Republik Lettland andererseits über die Konformitätsbewertung und Anerkennung gewerbli-

cher Produkte (PECA) (1)

Das Protokoll zu dem Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen
Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Lettland andererseits über die
Konformitätsbewertung und Anerkennung gewerblicher Produkte (PECA), dessen Abschluss der Rat am 25.
Juni 2002 beschlossen hat, tritt am 1. November 2002 in Kraft, nachdem die Verfahren gemäß Artikel 17
des Protokolls am 30. September 2002 abgeschlossen wurden.
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Mitteilung über das Inkrafttreten des Zusatzprotokolls zum Europa-Abkommen zur Gründung
einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits
und der Slowakischen Republik andererseits zur Festlegung der Handelsregelung für bestimmte

Fische und Fischereierzeugnisse

Das Zusatzprotokoll zum Europa-Abkommen mit der Slowakischen Republik über den Handel mit
bestimmten Fischen und Fischereierzeugnissen, dessen Abschluss der Rat am 17. Dezember 2001 (1)
beschlossen hat, ist am 1. November 2002 in Kraft getreten, da die Notifizierungen über den Abschluss der
in Artikel 3 des genannten Protokolls vorgesehenen Verfahren am 4. Oktober 2002 abgeschlossen worden
sind.
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KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 23. Oktober 2002

über den Antrag Deutschlands auf Ausnahmeregelung gemäß Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a) der
Richtlinie 70/156/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über

die Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 3977)

(Nur der deutsche Text ist verbindlich)

(2002/843/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 70/156/EWG des Rates vom 6.
Februar 1970 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge
und Kraftfahrzeuganhänger (1), zuletzt geändert durch die
Richtlinie 2001/116/EG der Kommission (2), insbesondere auf
Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Deutschland hat am 6. August 2002 einen der Kommis-
sion am 19. August 2002 zugegangenen Antrag auf
Genehmigung einer Ausnahmeregelung gestellt, der die
nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c) der Richtlinie 70/
156/EWG erforderlichen Angaben enthält.

(2) Der Antrag betrifft den Einbau von Schwenkscheinwer-
fern zur Verbesserung der Fahrbahnausleuchtung in
Kurven in einen Fahrzeugtyp der Klasse M1.

(3) Die in dem Antrag angeführten Gründe, nach denen
solche Fahrzeugtypen den Bestimmungen von Anhang
IV der Richtlinie 70/156/EWG entsprechen, mit
Ausnahme der Bestimmungen der Richtlinie 76/756/
EWG des Rates vom 27. Juli 1976 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Anbau
der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen für
Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger (3), zuletzt
geändert durch die Richtlinie 97/28/EG vom 11. Juni
1997 (4), sind zutreffend.

(4) Die beschriebenen Prüfungen, ihre Ergebnisse und ihre
Übereinstimmung mit der UN/ECE-Regelung Nr. 48 in
ihrer kürzlich geänderten Fassung gewährleisten ein
ausreichendes Sicherheitsniveau.

(5) Die betreffende Gemeinschaftsrichtlinie wird geändert,
um den Einbau von Schwenkscheinwerfern zu ermögli-
chen.

(6) Die in dieser Entscheidung vorgesehene Maßnahme
entspricht der Stellungnahme des durch die Richtlinie
70/156/EWG eingesetzten Ausschusses zur Anpassung
an den technischen Fortschritt —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Dem Antrag Deutschlands auf Ausnahmeregelung für die
Genehmigung und das Inverkehrbringen eines Fahrzeugtyps
der Klasse M1 mit Scheinwerfern mit verbesserter Kurvenaus-
leuchtung wird stattgegeben.

Artikel 2

Die Gültigkeit der nach dieser Entscheidung erteilten Genehmi-
gungen beginnt am 1. Oktober 2002 und endet am 30.
September 2004.
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Artikel 3

Diese Entscheidung ist an die Bundesrepublik Deutschland gerichtet.

Brüssel, den 23. Oktober 2002

Für die Kommission
Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 23. Oktober 2002

zur Änderung der Richtlinie 2000/14/EG hinsichtlich des Termins für den Wechsel des Netzfahr-
plans im Eisenbahnverkehr

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 3997)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2002/844/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 2001/14/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 26. Februar 2001 über die Zuwei-
sung von Fahrwegkapazität der Eisenbahn, die Erhebung von
Entgelten für die Nutzung von Eisenbahninfrastruktur und die
Sicherheitsbescheinigung (1), insbesondere auf Artikel 34
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In Anhang III der Richtlinie 2001/14/EG ist der Zeitplan
des Verfahrens für die Zuweisung von Fahrwegkapazität
der Eisenbahn geregelt sowie festgelegt, dass der Wechsel
des Netzfahrplans jedes Jahr am letzten Samstag im Mai
um 24 Uhr erfolgt.

(2) Aus betrieblichen Gründen schlagen die Betreiber der
Infrastruktur und die Eisenbahnunternehmen vor, den
Termin für den Fahrplanwechsel zu ändern und den
Wechsel im Dezember eines jeden Jahres vorzusehen.

(3) Anhang III der Richtlinie 2001/14/EG ist entsprechend
zu ändern.

(4) Die beabsichtigten Maßnahmen dieser Entscheidung
stimmen mit der Stellungnahme des gemäß der Richt-
linie 2001/14/EG eingesetzten Ausschusses überein —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang III Ziffer 2 der Richtlinie 2000/14/EG erhält folgende
Fassung:

„2. Der Wechsel des Netzfahrplans erfolgt am zweiten
Samstag im Dezember um 24 Uhr. Wird ein Netzfahr-
planwechsel oder eine Netzfahrplananpassung nach
den Wintermonaten durchgeführt, insbesondere zur
Berücksichtigung etwaiger Fahrplanänderungen im regi-
onalen Personenverkehr, so erfolgt die Umstellung am
zweiten Samstag im Juni um 24 Uhr und bei Bedarf zu
anderen Terminen. Die Betreiber der Infrastruktur
können sich auf abweichende Termine verständigen; in
diesem Fall unterrichten sie die Kommission entspre-
chend, falls der internationale Verkehr betroffen sein
könnte.“

Artikel 2

Diese Entscheidung findet Anwendung auf den Fahrplan 2003,
der ab dem 14. Dezember 2002 gilt. Wegen der Besonder-
heiten des Regulierungssystems in Großbritannien kann das
Vereinigte Königreich die Entscheidung ab dem Fahrplan 2004
anwenden, der ab Dezember 2003 gilt, sofern die anderen
Bestimmungen der Richtlinie, insbesondere zur internationalen
Zusammenarbeit, nicht beeinträchtigt sind.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 23. Oktober 2002

Für die Kommission
Loyola DE PALACIO

Vizepräsident
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